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Anlage: Birrfeld AG-1 

Teilnetz: Regionalflugplatz  

 

A U S G A N G S L A G E  

 

 

Generelle Informationen und technische Daten:  
 

Verweis:  

Teilnetz Regionalflug-
plätze III – B2 

Grundlagendokumente: 

- Betriebskonzession vom 
18.12.1985 

- Betriebsreglement vom 
19.03.1997 

- Lärmbelastungskataster 
vom Mai 1992 

- Sicherheitszonenplan, öf-
fentlich aufgelegt vom 
16.10. – 15.11.2017 

- Koordinationsprotokoll 
vom Juli 2001, Ergänzun-
gen vom 04.03.2014 
und 28.03.2017 

 

- Standortkanton: 

- Perimetergemeinde: 

- Gemeinden mit  
Hindernisbegrenzung: 
 
 
 

- Gemeinden mit  
Lärmbelastung: 

 

Aargau 

Lupfig 

 
Baden, Birmenstorf (AG), Birr, Birrhard, 
Brunegg, Hausen (AG), Lupfig, Mägenwil, 
Mellingen, Mülligen, Scherz, Windisch, 
Wohlenschwil 

 
Birmenstorf (AG), Birr, Birrhard, Hausen 
(AG), Lupfig, Mülligen 

 

- Verkehrsleistung: 
(Motorflug) 

 

-  4 Jahre: 68 530 Bewegungen (2013–
16) 

- max. 10 Jahre: 76 960 (2008) 

- Potential SIL: 80 000 / 95 000 Bewegun-
gen 

 

Zweck der Anlage, Funktion im Netz:  

Flugplatz seit 1937, regionales Flugsportzentrum, seit 1985 konzes-
sioniert. Die Infrastruktur des Flugplatzes ist auf den Sport- und 
Schulungsbetrieb mit einmotorigen Flugzeugen ausgerichtet. 

Gewerbsmässiger Luftverkehr (Taxi- und Transportflüge), nichtge-
werbsmässige Flüge (Motor- und Segelflug, Schulung: Aus- und 
Weiterbildung in allen Sparten einschliesslich fliegerische Vorschu-
lung, gelegentlich Fallschirmsport, Werkflüge für Hersteller- und Un-
terhaltsbetriebe). 

Stand der Koordination:  

Funktion und Entwicklung des Flugplatzes gemäss SIL sind mit den 
Zielen der kantonalen Richtplanung abgestimmt. Das Verkehrspo-
tential von 95 000 Flugbewegungen entspricht diesen Entwicklungs-
zielen; es beruht auf der damaligen Verkehrsprognose für 2010. 

Der Flugplatz soll keine Entlastungsfunktion für andere Flugplätze 
übernehmen. Ein Ausbau der Infrastruktur für den Betrieb mit grös-
seren, zweimotorigen Flugzeugen (Flugverkehrsleitung/Tower, Pis-
tenverlängerung, Instrumentenlandesystem) ist nicht vorgesehen 
und entspricht weder der Strategie des Flugplatzhalters noch den 
Interessen der umliegenden Gemeinden. 
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Infrastruktur, Perimeter und Betrieb des Flugplatzes sind in den we-
sentlichen Zügen auf die umgebenden Nutzungs- und Schutzan-
sprüche abgestimmt (vgl. Koordinationsprotokoll). Die im Koordi-
nationsprotokoll erwähnten Ausbauten der Infrastruktur (Befesti-
gung Segelflugpiste, Neubau Hangar, Verlegung Helikopterlande-
platz, Kiesweg südlich der Pisten) sind realisiert.  

Die Ende 2015 ausgelaufene Betriebskonzession wurde bis Ende 
2018 provisorisch verlängert und muss dann erneuert werden. Bei 
dieser Gelegenheit werden das Betriebsreglement zu überarbeiten 
und die zulässigen Lärmimmissionen gemäss Lärmschutzverord-
nung (LSV) festzuhalten sein. Grundlage ist eine Verkehrsprognose 
mit 80 000 Flugbewegungen. Der Lärmbelastungskataster wird 
entsprechend anzupassen sein. 

Der neue Sicherheitszonenplan, welcher im Oktober / November 
2017 öffentlich auflag, ist zu genehmigen. 
 

-  

F E S T L E G U N G E N     

 F Z V 

Zweckbestimmung: 
Der Flugplatz Birrfeld ist eine Anlage von regionaler Bedeutung. Er 
dient in erster Linie dem Flugsport (Motor- und Segelflug) und der 
fliegerischen Aus- und Weiterbildung in allen Sparten (einschliesslich 
fliegerische Vorschulung), weiter dem Geschäftsreiseverkehr, Tou-
rismus- und Arbeitsflügen. Zudem beherbergt er eine Helikopterba-
sis für Rettungs- und Einsatzflüge. Er bietet eine Infrastruktur an, die 
dieser Funktion und dem internationalen Standard entspricht. 

 
• 

  

Die Entwicklung des Flugplatzes richtet sich nach dem regionalwirt-
schaftlichen Bedarf und dem öffentlichen Interesse an Luftverkehrs-
leistungen, unter Beachtung des Zulassungszwangs. 

• 

 
  

Der Flugplatz Birrfeld übernimmt keine Entlastungsfunktion für an-
dere Flugplätze. Ein entsprechender Ausbau der Infrastruktur wird 
nicht angestrebt. 

• 

 
  

Rahmenbedingungen zum Betrieb: 
Der Betrieb wird im bisherigen Rahmen weitergeführt. Die Grenz-
werte der Umweltvorschriften sind einzuhalten, es gibt keine Er-
leichterungen. Zur Reduktion der Umweltbelastung trifft der Flug-
platzhalter die betrieblich möglichen Vorkehrungen im Sinne des 
Vorsorgeprinzips und wacht über die Einhaltung der Vorschriften. 

 
• 
 
 

 

  

Das Betriebsreglement ist bei der Erneuerung der Betriebskonzes-
sion zu überprüfen und anzupassen. Für Rettungs- und Einsatzflüge 
ist auch ein Helikopterbetrieb in der Nacht möglich (Art. 39d Abs. 1 
Bst. b VIL). 

• 
 

 

  

Flugplatzperimeter:  
Der Flugplatzperimeter umgrenzt das von den Flugplatzanlagen be-
anspruchte Areal (vgl. Anlagekarte). 
 

 
• 
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 F Z V 

Lärmbelastung:  
Das Gebiet mit Lärmbelastung begrenzt den Entwicklungsspielraum 
für den Flugbetrieb (vgl. Anlagekarte). Kanton und Gemeinden be-
rücksichtigen es bei der Richt- und Nutzungsplanung.  

 
• 

  

Mit der Genehmigung des Betriebsreglements sind die zulässigen 
Lärmimmissionen festzuhalten und der Lärmbelastungskataster ent-
sprechend anzupassen. 

•   

Hindernisbegrenzung:  
Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung umgrenzt das von einer Hö-
henbeschränkung betroffene Areal (vgl. Anlagekarte). Massgebend 
sind die im Sicherheitszonenplan enthaltenen Hindernisbegren-
zungsflächen. Kanton und Gemeinden berücksichtigen diesen Plan 
bei der Richt- und Nutzungsplanung.  

 
• 

  

Natur- und Landschaftsschutz:  

Luftfahrtseitig nicht genutzte Flächen auf dem Flugplatzareal sollen 
unter Vorbehalt der Anforderungen der Luftfahrt (Sicherheitsvor-
schriften, Ausbauerfordernisse) ökologisch aufgewertet werden. 

 

• 
  

Konkrete Massnahmen zum ökologischen Ausgleich richten sich 
nach dem Konzept des Flugplatzhalters. Die Interessen der landwirt-
schaftlichen Nutzung sind zu berücksichtigen. 
 

• 

 
  

E R L Ä U T E R U N G E N  

Rahmenbedingungen zum Betrieb: 

Als Voraussetzung für die Erneuerung der Betriebskonzession muss ein ge-
nehmigungsfähiges Betriebsreglement vorliegen. Das geltende Betriebsreg-
lement vom März 1997 muss überarbeitet und insbesondere mit der Rege-
lung zum Helikopterbetrieb ergänzt werden. 

Flugplatzperimeter, Infrastruktur: 

Der Flugplatzperimeter entspricht der Abgrenzung der bestehenden Flug-
platzzone der Gemeinde Lupfig. 

Lärmbelastung: 

Mit dem Gebiet mit Lärmbelastung wird die mögliche Entwicklung des Flug-
betriebs definiert. Die Berechnung der Lärmkurven beruht auf der Bewe-
gungszahl (inkl. zeitliche Verteilung), der Zusammensetzung der Flotte und 
den Flugwegen.  

Das Gebiet mit Lärmbelastung setzt sich aus den Lärmberechnungen von 
2002 (mit einer Verkehrsleistung von 95 000 Flugbewegungen und damali-
ger Flottenzusammensetzung) und 2016 (mit einer Verkehrsleistung von 
80 000 Flugbewegungen und aktueller Flottenzusammensetzung) zusam-
men. Dargestellt ist die Lärmkurve zum Planungswert der Empfindlichkeits-
stufe II (PW ES II, 55 dB(A)) gemäss LSV. Diese Kurve steht stellvertretend 
für die übrigen Lärmkurven zum Planungswert (ES III und IV).  

Das Gebiet mit Lärmbelastung setzt den Rahmen für die «zulässigen Lärm-
immissionen» gemäss LSV Art. 37a, d. h. die «zulässigen Lärmimmissionen» 
dürfen dieses Gebiet nicht überschreiten. Sie sind im Verfahren zur Anpas-
sung des Betriebsreglements zu ermitteln und im Genehmigungsentscheid 
festzuhalten. Der Lärmbelastungskataster (LBK) von 1992 (Verkehrsleistung 
der Betriebsjahre 1983/90 mit 110 691 Bewegungen) wird bei dieser Gele-
genheit entsprechend anzupassen sein. 
 

Z U S T Ä N D I G E  S T E L L E  

Zuständiges Bundesamt: 
Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(BAZL), 3003 Bern 

Flugplatzhalterin: 
Regionalverband Aargau 
des AeCS, Postfach 
5242 Birr-Lupfig 

 

 

  



Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL)  17.01.2018 Teil IIIC 
Sachplaninhalt  Anlagespezifische Ziele und Vorgaben / Objektblätter AG-1 

4 

 

Hindernisbegrenzung: 

Der Sicherheitszonenplan gewährleistet die Freihaltung der An- und Abflug-
korridore von Hindernissen. Er orientiert sich an den geltenden internatio-
nalen Normen («ICAO Annex 14»). Er ist für die Grundeigentümer verbind-
lich und bei der Erteilung von Baubewilligungen zu berücksichtigen. Er ent-
faltet seine Wirkung mit der öffentlichen Auflage nach Luftfahrtgesetz (LFG, 
Art. 43). 

Das «Gebiet mit Hindernisbegrenzung» entspricht der äusseren Umgren-
zung der Hindernisbegrenzungsflächen im neuen Sicherheitszonenplan, der 
im Oktober / November 2017 öffentlich auflag und noch zu genehmigen 
ist. Dargestellt sind die Umrisse der An- und Abflugflächen sowie der Hori-
zontalebene.  

Vom Sicherheitszonenplan neu betroffen ist das Gebiet der Gemeinden Ba-
den, Brunegg, Mägenwil, Mellingen, Scherz, Windisch und Wohlenschwil.  

Die Gemeinden berücksichtigen die im Sicherheitszonenplan enthaltenen 
Hindernisbegrenzungsflächen in ihrer Ortsplanung, indem sie keine Bauzo-
nen ausscheiden, die bei der späteren Überbauung zur Durchstossung einer 
Hindernisbegrenzungsfläche führen würden. Das «Gebiet mit Hindernisbe-
grenzung» selbst ist nicht direkt mit einer Höhenbeschränkung verbunden, 
es weist nur auf das vom Sicherheitszonenplan betroffene Gebiet hin. 

Für Hindernisse, die höher als 60 m (im überbauten Gebiet) bzw. 25 m (aus-
serhalb überbautem Gebiet) sind, gilt zudem die Melde- und Bewilligungs-
pflicht nach Art. 63 der Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt 
(VIL). 

Gemäss «Konzept Windenergie» des Bundes vom 28. Juni 2017 (vgl. S. 18 
und 31) kann der Kanton ein Windenergiegebiet nach Konsultation von 
BAZL und Skyguide unter Umständen auch innerhalb des «Gebiets mit Hin-
dernisbegrenzung» im kantonalen Richtplan festlegen. 

Natur- und Landschaftsschutz, Umwelt: 

Bei der ökologischen Aufwertung ist zwischen projektbezogenen Ersatz-
massnahmen und projektunabhängigen Ausgleichsmassnahmen zu unter-
scheiden. Die Realisierung solcher Ausgleichsmassnahmen soll den natur-
räumlichen, landwirtschaftlichen und betrieblichen Möglichkeiten Rech-
nung tragen. Als Richtwert ist von 12 % der Fläche des Flugplatzperimeters 
auszugehen. Die Ausgleichsflächen sollen wenn möglich innerhalb des Pe-
rimeters realisiert werden. Wo zweckmässig oder nicht anders möglich, 
können in Absprache mit den landwirtschaftlichen Bewirtschaftern auch 
Massnahmen ausserhalb des Perimeters in Betracht gezogen werden.  

Als Arbeitshilfe haben die Fachstellen des Bundes Empfehlungen zur ökolo-
gischen Aufwertung auf Flugplätzen mit Beispielen aus der Praxis erarbeitet 
(BUWAL/BAZL 2004).  

Die Ausgleichsmassnahmen sollen in erster Linie auf freiwilliger Basis reali-
siert werden. Sie können im Zusammenhang mit der Genehmigung von 
baulichen oder betrieblichen Erweiterungen des Flugplatzes aber auch ver-
bindlich verlangt werden. Im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Han-
gare 6 und 7 hat der Flugplatzhalter ein Bepflanzungskonzept für den öko-
logischen Ausgleich erarbeitet und umgesetzt. Künftige Massnahmen sollen 
sich ebenfalls an diesem Konzept orientieren. 

Angaben zu den auf der Karte mit Nummern markierten, von den Festle-
gungen betroffenen Schutzgebieten: 

BLN: 1305 Reusslandschaft 

Auengebiet:  87 Rüsshalden 
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Innerhalb des Flugplatzperimeters sind keine Fruchtfolgeflächen (FFF) aus-
geschieden. Ausnahme ist die geringfügige Perimetererweiterung für den 
Bau eines durchgehenden Kieswegs südlich der Pisten. Hier richtet sich eine 
allfällige Kompensation der FFF nach den Vorgaben des kantonalen Richt-
plans. 

Bei künftigen Ausbauprojekten ist zu prüfen, ob der Flugplatz auf Grund 
der vorgesehenen Änderungen in den Geltungsbereich der Störfallverord-
nung (StFV) fällt. 

Erschliessung: 

Die bestehende Strassenerschliessung genügt den Anforderungen.  

Ein öffentlicher Verkehrsanschluss kann zur Zeit nicht wirtschaftlich betrie-
ben werden. Langfristig wäre die Erschliessung mit einer Postautolinie wün-
schenswert. 
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 Begriffserklärungen zum Objektblatt 

 

Perimetergemeinden 
 

Gemeinden, auf deren Gebiet der im SIL festgelegte Flugplatzperimeter 
verläuft. Der Flugplatzperimeter umgrenzt das von den Flugplatzanla-
gen beanspruchte Areal. 

 

Gemeinden mit 
Hindernisbegrenzung 
 

Gemeinden, deren Gebiet von dem im SIL festgelegten Gebiet mit 
Hindernisbegrenzung betroffen ist. Das Gebiet mit Hindernisbegren-
zung entspricht bei konzessionierten Flugplätzen der äusseren Umgren-
zung der Hindernisbegrenzungsflächen gemäss Sicherheitszonenplan 
nach Art. 42 des Luftfahrtgesetzes (LFG, SR 748.0); bei Flugfeldern der 
äusseren Umgrenzung der Hindernisbegrenzungsflächen gemäss 
Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster nach Art. 62 der Verordnung 
über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL, SR 748.131.1). 

 

Gemeinden mit 
Lärmbelastung 
 

Gemeinden, deren Gebiet von dem im SIL festgelegten Gebiet mit 
Lärmbelastung betroffen ist. Massgebend ist der Planungswert der 
Empfindlichkeitsstufe II gemäss Anhang 5 der Lärmschutzverordnung 
(LSV, SR 814.41). 

 

Verkehrsleistung 
- Ø 4 Jahre 
 

durchschnittliche Zahl der jährlichen Motorflugbewegungen der letzten 
vier Jahre. 

- max. 10 Jahre 
 

grösste Zahl der jährlichen Motorflugbewegungen in den letzten zehn 
Jahren (mit Betriebsjahr). 

- Datenbasis LBK 
 

Zahl der jährlichen Flugbewegungen mit Angabe des Referenzjahres, 
auf deren Basis der geltende Lärmbelastungskataster (LBK) berechnet 
wurde. 

- Potential SIL 
 

Zahl der jährlichen Flugbewegungen, die im Koordinationsprozess als 
Richtwert für die künftige Entwicklung vereinbart wurde. Sie dient als 
Basis für die Berechnung der Lärmbelastungskurve. 

 

Festlegungen 
 

 Festsetzungen F 

 Zwischenergebnisse Z 

 Vororientierungen V 
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Festsetzungen 

F 
 

 Festsetzungen zeigen, wie raumwirksame Tätigkeiten aufeinander ab-
gestimmt sind. Eine Abstimmungsanweisung kann als Festsetzung be-
zeichnet werden, wenn 

 eine hinreichende  Zusammenarbeit stattgefunden hat und 

 die materiellen Anforderungen an die Koordination erfüllt sind 
(Grobabstimmung). 

Gemäss Artikel 15 der Raumplanungsverordnung (RPV) darf ein kon-
kretes Vorhaben erst festgesetzt werden, wenn ein Bedarf dafür be-
steht, eine Prüfung von Alternativstandorten stattgefunden hat, das 
Vorhaben auf den betreffenden Standort angewiesen ist, sich die we-
sentlichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt auf Grund der vorhan-
denen Grundlagen grob beurteilen lassen und wenn die Vereinbarkeit 
mit der massgeblichen Gesetzgebung voraussichtlich gegeben ist. 

Festsetzungen binden die Behörden in der Sache und im Verfahren; sie 
legen den räumlichen, zeitlichen und organisatorischen Rahmen fest, 
innerhalb welchem sich die Behörden bei der Erfüllung ihrer raumwirk-
samen Aufgaben zu bewegen haben. 

 

Zwischenergebnisse  

Z 

 

Zwischenergebnisse zeigen, welche raumwirksamen Tätigkeiten noch 
nicht in allen Teilen aufeinander abgestimmt sind. Eine Abstimmungs-
anweisung kann als Zwischenergebnis bezeichnet werden, wenn  

 die Zusammenarbeit eingeleitet ist und 

 noch nicht abschliessend beurteilt werden kann, ob die materiellen 
Anforderungen an die Koordination erfüllt sind. 

Zwischenergebnisse binden die Behörden im Verfahren und – soweit 
bereinigt – in der Sache; sie verpflichten die Behörden zur gegensei-
tigen Information, wenn sich die Umstände erheblich ändern. 

Prüfungsaufträge sind per Definition als Zwischenergebnis festgelegt. 

Vororientierungen 

V  

Vororientierungen zeigen raumwirksame Tätigkeiten, welche erheb-
liche Auswirkungen auf die Nutzung des Bodens haben können, die 
sich aber noch nicht in dem für die Abstimmung erforderlichen Mass 
umschreiben lassen. Eine Abstimmungsanweisung kann als Vororien-
tierung bezeichnet werden, wenn 

 die vorgesehene raumwirksame Tätigkeit noch zu wenig bestimmt 
ist, um den überörtlichen Koordinationsbedarf zu ermitteln und 

 die Zusammenarbeit noch nicht eingeleitet ist. 

Vororientierungen binden die Behörden in der Regel im Verfahren; sie 
verpflichten die Behörden zur gegenseitigen Information, wenn sich die 
Umstände erheblich ändern. 
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